
 

 

 
Merkblatt zum Ausfüllen des Praxisberichts 

Lernende von Gemeindeverwaltungen: 

 Im Teil B müssen Sie anhand von 4 konkreten Beispielen aufzeigen, welche Dienstleistungen 
Sie für Kundinnen/Kunden und Anspruchsgruppen fachgerecht und unter Einhaltung der 
gesetzlichen Grundlagen, Fristen sowie des Amtsgeheimnisses und des Datenschutzes 
erbracht haben. Die 4 Beispiele dürfen nicht aus nur einer Abteilung stammen, sondern müssen 
aus mindestens 3 verschiedenen Verwaltungsabteilungen sein. 

 

 Im Teil C müssen Sie anhand von 3 bearbeiteten Kundenanfragen aufzeigen, wie Sie die 
Verwaltungsgrundsätze angewendet haben. Die 3 Anfragen müssen aus mindestens 2 
verschiedenen Verwaltungsabteilungen sein. 

 

 Bitte beachten Sie, dass Sie Beilagen einreichen, die das Beispiel im Praxisbericht 
unterstützen. 

Lernende der Kantonsverwaltungen: 

 Im Teil B müssen Sie anhand von 4 konkreten Beispielen aufzeigen, welche Dienstleistungen 
Sie für Kundinnen/Kunden und Anspruchsgruppen fachgerecht und unter Einhaltung der 
gesetzlichen Grundlagen, Fristen sowie des Amtsgeheimnisses und des Datenschutzes 
erbracht haben. Die 4 Beispiele dürfen nicht aus nur einer Abteilung stammen, sondern müssen 
aus verschiedenen Abteilungen/Sektionen sein. 

 

 Im Teil C müssen Sie anhand von 3 bearbeiteten Kundenanfragen aufzeigen, wie Sie die 
Verwaltungsgrundsätze angewendet haben. Die 3 Anfragen müssen aus verschiedenen 
Abteilungen/Sektionen sein. 

 

 Bitte beachten Sie, dass Sie Beilagen einreichen, die das Beispiel im Praxisbericht 
unterstützen. 

 

 

Für die Lernenden mit Lehrbeginn ab 2016 und folgende Jahre wurde das Formular „Praxisbericht“ 
ergänzt, so dass es möglich ist, für die Aufgabenstellungen B – D nicht nur mindestens 4/3/2 Beispiele 
aufzuführen, sondern maximal 6 Beispiele pro Aufgabenstellung. Es steht den Lernenden frei, ob sie 
max. 6 Beispiele aufführen wollen. Sollte ein Lernender mit Lehrbeginn 2015 einen Praxisbericht für 
Lernende 2017 einreichen, stellt das kein Problem dar, weil die Aufgabenstellungen keine Änderung 
erfahren haben. Für die Aufgaben B – D sind weiterhin mindestens 4/3/2 Beispiele aufzuführen. Es 
besteht lediglich zusätzlicher Platz für weitere Beispiele. 

 

 

Abgabetermin: 31. Januar vom Prüfungsjahr! 


